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Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Dr. Wolfgang Miickstein
Bundesminister

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschéaftszahl: 2021-0.238.683

25.5.2021
Wien,

Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an meinen Amtsvorganger gerichtete schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 6141/) des Abgeordneten Kainz und weiterer Abgeordneter betreffend
Einem Drittel der Fitnessstudios droht die Insolvenz wie folgt:

Fragen 1 bis 3:

e Wie viele Fitnessstudios mussten seit Beginn der Corona-Krise bereits Insolvenz
anmelden?

Bitte auch um detaillierte Aufgliederung nach Bundesléndern.

e Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass laut dem Branchensprecher durch die Lock-
down-Mafinahmen rund einem Drittel der Fitnessstudios kiinftig die Insolvenz
droht?

e Welche Mafsnahmen planen Sie, um Fitnessstudios zu unterstiitzen und vor der
Insolvenz zu bewahren?

Bitte um detaillierte Aufzéihlung.

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums fir

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Es wird auf die Beantwortung der
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Fragen 1 bis 3 der gleichlautend an die Bundesministerin flr Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort ergangenen Anfrage Nr. 6139/J verwiesen.

Frage 4:

e Planen Sie eine Erhéhung des Umsatzersatzes und des Fixkostenzuschusses fiir
Fitnessstudios?
a. Falls ja, was ist konkret geplant?
b. Falls nein, warum nicht?

c. Falls nein, wie wollen sie sonst Fitnessstudios finanziell unterstiitzen?

Hierbei handelt es sich um keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums

flir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Frage 5:

e Im Sommer 2020 durften Fitnessstudios, trotz Coronavirus, fiir kurze Zeit wieder
aufsperren. Wie viele Personen haben sich konkret durch Besuch im Fitnessstudio
mit Corona infiziert?

Bitte auch um Aufteilung nach Bundesldndern bzw. GréfSe der jeweiligen Cluster.

Zwischen KW29/2020 und KW45/2020 sind insgesamt 13 Cluster registriert mit mindestens

einem Fall mit Transmissionssetting Sport-Fitnesscenter (Tabelle 1).

Tabelle 1. Cluster mit mindestens 1 Fall mit Transmissionssetting Sport-Fitnesscenter, nach

Kalenderwoche des Clusterbeginns (definiert als Datum der Labordiagnose des Cluster-

Indexfalls)
I Anzahl der Fille Anzahl der Fille mit Trans- Bundesland Kalenderwoche
Gesamt missionsetting Fitnesscenter Beginn
ClusterALB 2 1 Oberdosterreich 2020-W29
ClusterAWN 2 1 Niederdsterreich 2020-W32
ClusterBWZ 103 5 Niederdsterreich 2020-W34
ClusterECU 2 1 Wien 2020-W37
ClusterECV 24 16 Wien 2020-W38
ClusterEOW 2 1 Tirol 2020-W38
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ClusterEYL 5 2 Wien 2020-W38
ClusterFTY 11 3 Oberdosterreich 2020-W40
ClusterOCY 3 2 Niederdsterreich 2020-W43
ClusterQV!I 6 1 Wien 2020-W43
ClusterRLX 7 1 Niederdsterreich 2020-W44
ClusterVRY 2 1 Salzburg 2020-W44
ClusterAMUT 5 1 Steiermark 2020-W45
Frage 6:

Das Contact-Tracing Verfahren wdre bei Fitnessstudios aufgrund der elektronischen
Systeme wesentlich einfacher als in der Gastronomie. Wie rechtfertigen Sie die

Ungleichbehandlung der Sparten?

Technische und strukturelle Voraussetzungen fiir ein erfolgreiches Contact-Tracing sind

nicht die einzigen Faktoren der Infektionspravention.

Fitnessstudios beinhalten im Vergleich zu anderen Bereichen einige Risikofaktoren bezlig-
lich der Infektion mit SARS-CoV-2:

>

In Fitnessstudios kann aufgrund der sportlichen Aktivitdt von einer erhdhten
Aerosolbildung ausgegangen werden. Ubungen mit hoher kérperlicher An-
strengung und Trainingseinheiten in Gruppen verstarken diese Infektionsquelle zu-
satzlich. In geschlossenen Raumen konnen die Luftpartikel auch mit speziellen
Luftungssystemen nicht zur Ganze abgeleitet werden, wie zum Beispiel die Posi-
tionspapiere des Arbeitskreis Innenraum|uft zeigen konnten

https://www.bmk.gv.at/themen/klima umwelt/luft/innenraum/arbeitskreis.html).

KundIinnen waren also aufgrund der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in einem
Fitnessstudio einer erhdohten Areosol-Belastung lGiber einen langeren Zeitraum aus-
gesetzt.

In Fitnessstudios werden Fitnessgerate und Ausriistung von verschiedenen Kundin-
nen und Kunden benutzt, weshalb diese oft bertihrten Oberflachen einen zusatz-

lichen Risikofaktor darstellen.
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» Gemeinschaftlich benutzte Umkleiderdume, Spinde und Sanitaranlagen, bei denen
es zu geringen Abstdanden zwischen den Kundinnen kommen kann, kommen hinzu.

» Sollte wahrend der Sportausiibung keine Maske getragen werden (z.B. aufgrund
des erhohten Atemwiderstands), fallt eine duBerst wichtige nicht-pharmazeutische
Interventionsmoglichkeit weg, welche gerade angesichts der erhéhten Aerosol-
produktion besonders wichtig ware.
Im Falle einer Verwendung muss auf die verminderte Schutzwirkung bei Durch-
feuchtung hingewiesen werden, welche bei Anstrengung durch verstarkte Atmung
und Schwitzen entstehen kann. Ein Zurechtriicken der Maske nach dem Benutzen
von gemeinsamen Sportgerdten birgt zusatzlich die Gefahr der Infektion tber

Augen, Nase oder Mund.
Fragen 7 und 8:

e Planen Sie den Besuch eines Fitnessstudios kiinftig an irgendwelche Bedingungen
zu kniipfen?
a. Falls ja, welche?
b. Wird kiinftig ein negativer Covid-19 Test fiir einen Besuch in einem Fitness-
studio notwendig sein?
c. Wird kiinftig eine Corona-Impfung fiir einen Besuch in einem Fitnessstudio
notwendig sein?

e Wann planen Sie konkret, Fitnessstudios wieder aufsperren zu lassen?

Es darf auf die am 10. Mai 2021 kundgemachte Verordnung BGBI. Il Nr. 214/2021 ver-

wiesen werden, die die Details der Offnung der Fitnessstudios ab 19. Mai 2021 regelt.

Mit freundlichen GriRen

Dr. Wolfgang Miickstein

4von4

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2021-05-26T07:11:06+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at

von 5



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021- 05-26T07: 13: 39+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-05-26T07:11:06+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-05-26T07:13:39+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




